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28. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.A. gegen B.A. (Beschwerde in
Zivilsachen) 5A_296/2014 vom 24. Juni 2015

Regeste (de):

Nachehelicher Unterhalt nach Pensionierung des unterhaltsberechtigten Ehegatten.

Grundsätze für die Ermittlung der Eigenversorgungskapazität des unterhaltsberechtigten
Ehegatten nach dessen Pensionierung (E. 3.3).

Regeste (fr):

Entretien après divorce de l'époux crédirentier à la retraite.

Principes applicables à la détermination de la propre capacité contributive de l'époux
crédirentier après son accession à la retraite (consid. 3.3).

Regesto (it):

Mantenimento post-divorzio dopo il pensionamento del coniuge creditore degli alimenti.

Principi per determinare la capacità del coniuge creditore degli alimenti di provvedere al
proprio mantenimento dopo il suo pensionamento (consid. 3.3).
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A. Die Ehe zwischen A.A. und B.A. wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Aarau vom 6. Juni 2012
geschieden. Das Bezirksgericht verpflichtete A.A. unter anderem, seiner früheren Ehefrau ab 
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Rechtskraft des Scheidungsurteils bis zur Erreichung seines ordentlichen Rentenalters monatlichen
Unterhalt zu bezahlen. In teilweiser Gutheissung der Berufung von A.A. kürzte das Obergericht die
Unterhaltsrente. Auf Beschwerde in Zivilsachen von A.A. hin hiess das Bundesgericht die
Beschwerde mit Urteil vom 10. Dezember 2013 (5A_474/2013) teilweise gut, hob das Urteil des
Obergerichts auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung an dieses zurück. Aus den Erwägungen
ergibt sich, dass die Unterhaltsrente neu zu berechnen war. 
B. Am 25. Februar 2014 entschied das Obergericht neu und verpflichtete A.A., B.A. monatlich
vorschüssig ab Rechtskraft des Urteils bis zum 30. Juni 2014 Fr. 2'900.-, anschliessend und bis zum
Eintritt der Gläubigerin ins ordentliche AHV-Alter Fr. 1'119.-, und von dann bis zum Eintritt des
Schuldners ins ordentliche AHV-Alter Fr. 860.- Unterhalt zu bezahlen. 
C. Gegen diesen Entscheid gelangt A.A. (Beschwerdeführer) mit Beschwerde in Zivilsachen an das
Bundesgericht. Er beantragt, die Rentenzahlung mit Eintritt ins ordentliche Rentenalter der Gläubigerin
zu beenden. Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung des Rechtsmittels, die Vorinstanz
verzichtet auf eine Vernehmlassung. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

3.

3.3 Nachehelicher Unterhalt ist nur soweit geschuldet, wie der Unterhaltsgläubiger nicht in der Lage
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ist, aus eigenen Kräften für seinen Unterhalt zu sorgen. Es muss somit zwingend geklärt werden,
über welches Einkommen er verfügen wird (vgl. 5A_474/2013 E. 5.1 mit Hinweisen). Es ist
zutreffend, dass in der Regel das Einkommen nach der Pensionierung geringer sein wird, weil die
Altersvorsorge der ersten und der zweiten Säule darauf ausgerichtet ist, bloss einen Teil des
Erwerbseinkommens zu ersetzen.
Diese Überlegung stimmt aber nur insoweit, als die Renten der ersten und der zweiten Säule
ausschliesslich durch das mit der Pensionierung entfallende Erwerbseinkommen aufgebaut worden
sind. Beruht die Altersvorsorge demgegenüber auf anderen Quellen, kann von einem solchen
Zusammenhang nicht mehr ausgegangen werden. 
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Eine andere Quelle kann insbesondere der Vorsorgeausgleich in der Scheidung darstellen, wenn eine
erheblich grössere Austrittsleistung übertragen worden ist, als für den Ersatz des
Erwerbseinkommens notwendig ist, so dass die sich daraus und aus weiteren Vorsorgebeiträgen
ergebende Altersrente zusammen mit den Leistungen aus der ersten Säule nicht nur das
Erwerbseinkommen, sondern auch die Unterhaltsrente ganz oder teilweise ersetzen kann. Ob dies
zutrifft oder nicht, ist im Einzelfall zu berechnen. (...)
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